
Betriebsanweisung zum 

Trainee-Qualifizierungsprogramm 

in den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF) 

(BA 02/2011) 

(moderne Form der Nachwuchsqualifizierung) 

 

Präambel 

Die forstlichen Fakultäten haben seit einigen Jahren ihre Studieninhalte nachhaltig 

verändert. Grund dafür war die Einführung des Bachelor-Master-Systems und die 

geringen Chancen der Absolventen, in den öffentlichen Dienst übernommen zu 

werden. Ein Vergleich der Leistungen der Bewerber ist damit erschwert worden. 

Mit Anstaltsgründung wurde der einjährige Anwärterdienst in Schleswig-Holstein 

eingestellt. Die SHLF selbst ist nicht daran interessiert, für den allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu qualifizieren, sondern junge Nachwuchskräfte für die zukünftig 

freiwerdenden Arbeitsplätze im Innen- und Außendienst einzuarbeiten. Das dabei 

z.Z. verwendete Verfahren ist ein betriebsinternes Trainee-Programm. 

 

I. Allgemeines 

Das Trainee-Programm umfasst einen Zeitraum von 2 Jahren, in dessen Verlauf ein 

umfassender Einblick in sämtliche Arbeitsbereiche des Unternehmens gewährt 

werden soll. Das Qualifizierungsprogramm unterteilt sich in drei 8-monatige Blöcke, 

die Arbeiten im Revier/Sonderbetrieb, in den Abteilungen der Zentrale und in 

Projekten umfassen.  

Zugangsvoraussetzung ist ein Bachelor- bzw. Masterabschluss der Fachrichtung 

Forstwirtschaft. Die Vorlage eines ärztlichen Attestes ist ebenfalls erforderlich. 

Die Einstellung erfolgt in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis (TV-L). 

Am Ende des Trainee-Programms erfolgt keine Abschlussprüfung. 

 

 

 

 



II. Ablaufschema 

 

Folgendes Ablaufschema ist vorgesehen: 

1. Ausschreibung der Trainee-Stelle(n)    

 

2. Auswahlverfahren       

 

3. Einstellung(en) 

 

4. Abschluss eines Qualifizierungsplanes 

(Zeitplan/Ansprechpartner/Projektarbeit/Fortbildung) 

 

5. Abschlussbeurteilung 

 

 

Zu 1.) Ausschreibung der Trainee-Stelle(n) 

 

Auf der Grundlage der Personalentwicklung legt die Betriebsleitung die Zahl der 

Trainee-Stellen fest. Um eine ausreichende Anzahl geeigneter Bewerber zu erhalten, 

werden auf der Internetseite der SHLF und in Fachzeitschriften Stellenanzeigen 

geschaltet (Anlage 1). 

Aufgrund des zukünftig zu erwartenden Wettbewerbs der Forstbetriebe um die 

Bewerber sind weitere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, wie Aushänge an den 

forstlichen Fakultäten, zu ergreifen. Auch die weiterhin großzügige Vergabe von 

Praktikantenplätzen in den Förstereien kann zu einem Wettbewerbsvorteil 

gegenüber anderen Arbeitgebern beitragen. 

 

Zu 2.) Auswahlverfahren 

Die Bewerberauswahl erfolgt bedarfsorientiert. Die Kriterien werden durch die 

Betriebsleitung festgelegt. Im Auswahlverfahren sind Personalvertretung und 

Gleichstellungsbeauftragte entsprechend zu beteiligen. 

Ein ärztliches Attest muss vorgelegt werden. 

 

 



Zu 3.) Einstellung(en) 

Die Einstellung(en) erfolgt/erfolgen möglichst zum 01.01. bzw. 01.09. des 

Kalenderjahres, soweit die erforderlichen Finanzmittel vorhanden sind. Die 

Verbeamtung wird durch einen befristeten Arbeitsvertrag nach TV-L ersetzt. Mit der 

Einstellung wird aber gleichzeitig das Ziel verfolgt, die Nachwuchskraft nach 

erfolgreichem Abschluss in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zu 

übernehmen.  

 

Zu 4.) Abschluss eines Qualifizierungsplanes 

 

Mit jedem einzelnen Trainee ist ein Qualifizierungsplan (Anlage 2) zu vereinbaren. 

Der Qualifizierungsplan enthält Angaben über den Ablauf und die Inhalte des 

Trainee-Programmes. Er besteht aus einem individuellen Zeitplan, nennt die 

jeweiligen Fachvorgesetzten und legt die Themen der Projektarbeiten fest. 

Desweiteren sind in ihm die Themenschwerpunkte der erforderlichen 

Fortbildungsveranstaltungen aufgelistet. 

Jeweils zu Beginn und in der Mitte des Qualifizierungsabschnittes sind zwischen 

Trainee und jeweiligem Vorgesetzten Zielführungsgespräche zu führen. Die Termine 

sind aktenkundig zu machen. Am Ende des Abschnittes fertigt der Vorgesetzte einen 

Befähigungsbericht an, bespricht ihn mit dem Trainee und leitet ihn an die Abteilung 

1 weiter (Anlage 3). 

 

Zeitplan  

In der Anlage 4 findet sich ein beispielhafter Zeitplan. Nach Möglichkeit soll nach 

einer kurzen Einführungszeit das Trainee-Programm mit der Arbeit in einem oder 

mehreren  Revieren/Sonderbetrieben beginnen. Dabei ist darauf zu achten, dass 

nicht nur einzelne Aufgaben auf den Trainee übertragen werden, sondern ganze 

Arbeitsabläufe. Um einen möglichst umfassenden Einblick in alle saisonalen 

Arbeiten zu erhalten, kann eine Splittung dieses Abschnittes sinnvoll sein. 

Abweichungen vom Zeitplan sind mit der Abteilung 1 abzustimmen. Zum Ende des 

Qualifizierungsabschnittes ist der Trainee in die Vertretung des Revierleiters/ 

Sonderbetriebsleiters einzubinden. 

Im mittleren Zeitblock soll in der Regel in zwei Abteilungen eine Unterstützung durch 

den Trainee erfolgen. Die jeweiligen Einsatzbereiche werden zwischen der Abteilung 

1 und den Fachabteilungen abgestimmt. Wünsche des Betroffenen können dabei 

berücksichtigt werden. 



Im letzten Qualifizierungsblock soll der Trainee abteilungsübergreifende Projekte 

leiten bzw. in ihnen mitarbeiten. In diesem Zeitabschnitt soll auch die Möglichkeit 

wahrgenommen werden, in der Service-GmbH der SHLF mitzuwirken. 

 

Ansprechpartner 

Die Ansprechpartner/Vorgesetzte werden für jeden Qualifizierungsabschnitt im 

Zeitplan benannt.  

Es sind dies für  allgemeine Fragen  der Leiter der Abteilung 1  

fachliche Fragen  die/der jeweilige Abteilungsleiter/ 

RevierleiterIn/LeiterIn des 

Sonderbetriebes 

Die Trainees haben während der 2 Jahre einen Tätigkeitsnachweis in tabellarischer 

Form zu führen. 

 

Projektarbeiten 

Mit dem Trainee sind insgesamt zwei Projektarbeiten zu vereinbaren. Ein 

Vorschlagsrecht wird auch dem Betroffenen eingeräumt. Über die Annahme bzw. das 

letztendliche Thema entscheidet die Abteilung 1. Der Betroffene hat innerhalb einer 

zu vereinbarenden Frist nach Bekanntgabe des Themas dieses eigenständig zu 

bearbeiten und anlässlich einer Präsentation das Ergebnis vorzustellen. Die 

Bewertung erfolgt durch den Leiter der Abteilung 1 und dem Leiter der betroffenen 

Fachabteilung. 

Die Projektarbeiten sind vorzugsweise im 3. Qualifizierungsabschnitt anzufertigen. 

 

Fortbildung 

Der Trainee hat sein forstfachliches Wissen durch die Teilnahme an 

Fortbildungsveranstaltungen zu ergänzen. Eigeninitiative wird dabei vorausgesetzt. 

Hierfür stehen ihm nicht nur die Bildungsangebote der Lehranstalt für 

Forstwirtschaft zur Verfügung, sondern auch diverser Anbieter (Altenholz, 

Bordesholm, Tannenfelde, etc.).  

 

Folgende Themenkomplexe kommen in Frage: 

1. - Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit 



- Zeit- und Selbstmanagement 

 

2. - Waldbau, Waldarbeit, Technische Produktion 

- Betriebswirtschaft und Controlling 

- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

- Jagd, Waldschutz und Marketing 

- Naturschutz, Öffentlichkeitarbeit, Waldpädagogik 

 

3. – Informations-/Kommunikationstechnik,  

- Forstrecht 

  

  

Unter den oben genannten 3 Themenkomplexen ist jeweils mindestens die 

Teilnahme an 2 Veranstaltungen nachzuweisen.  

Der individuelle Fortbildungsbedarfs wird im Rahmen der Zielvereinbarungs-

gespräche festgelegt. 

 

Zu 5.) Abschlussbeurteilung 

Zum Abschluss des Trainee-Programmes wird durch die Personalabteilung unter 

Beteiligung der im Zeitplan genannten Vorgesetzten eine Gesamtbeurteilung 

vorgenommen. Damit soll festgestellt werden, ob die bei der Bewerberauswahl 

getroffene Entscheidung richtig war und sich die Erwartungen bezüglich Leistung, 

Eignung und Befähigung erfüllt haben. Sollte dies zutreffen, kann bei 

entsprechendem Bedarf und ausreichenden Finanzmitteln die Übernahme in ein 

unbefristetes Beschäftigungsverhältnis erfolgen. 

 

 

Neumünster, im Juni 2011 

Peter Knierim 

 

 

 

 

 



 

          Anlage 1 

Beispieltext 

Wald für mehr 

Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (AöR) als Bewirtschafter des 

Landeswaldes sind ein modernes und rentables Forstunternehmen mit klaren 

Zielsetzungen und Ergebnisorientierung. Für ein gemeinsames Engagement in 

unserem Nachhaltigkeitsunternehmen suchen wir zum 01.01./01.09. eine/n 

Studienabsolventen/in Forstwirtschaft als 

 

 

Trainee (m/w) 

 

 

Ihr Aufgabengebiet: 

Als Trainee übernehmen Sie anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tätigkeiten im 

Tagesgeschäft und in Projekten der einzelnen Bereiche, wobei auch die befristete 

Übernahme einer Revierleitungsfunktion zu Ihren Aufgaben gehören kann. 

 

Ihr Profil: 

Von Ihnen erwarten wir neben anderen Fähigkeiten insbesondere ein mit guten bis 

sehr guten Ergebnissen abgeschlossenes Studium der Forstwirtschaft (Abschluss 

Bachelor/Dipl.-Ing. (FH)), desweiteren  

 Einsatzbereitschaft in ganz Schleswig-Holstein, auch teilweise an Wochenenden 
 Innovationsbereitschaft 
 Flexibilität 
 Teamfähigkeit 
 Wirtschaftliches Denken 
 Führerschein Klasse 3 
 Jagdschein 
 

Unser Angebot: 



Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Einblicke in alle Aufgabenbereiche der Schleswig-

Holsteinischen Landesforsten zu nehmen und durch praktische Aufgabenerledigung 

Ihre berufliche Qualifikation gezielt zu erweitern und zu verbessern. Die Stelle ist auf 

2 Jahre befristet. Bei entsprechender Leistung, Eignung und Befähigung ist im 

Anschluss die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis möglich. 

Geboten wird bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Entgelt der Entgeltgruppe 9 des 

Tarifvertrages öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). 

Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten setzen sich für die Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderung ein. Deshalb können sich Schwerbehinderte und ihnen 

Gleichgestellte auf diese Stellenausschreibung bewerben. Sie werden bei 

entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten sind bestrebt, ein Gleichgewicht 

zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten zu erreichen. Frauen werden bei 

gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig 

berücksichtigt. 

Erkennen Sie sich in der Beschreibung wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung. 

Senden Sie Ihre Bewerbung bis zum xx.xx.20xx an die Schleswig-Holsteinischen 

Landesforsten (AöR), Abteilung 1, Memellandstraße 15, 24537 Neumünster. Bei evtl. 

Rückfragen können Sie sich an Herrn Knierim (T_+49 (0) 4321/5592 110) oder Frau 

Stroede (T_+49 (0) 4321/5592 113) wenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Anlage 2 

Qualifizierungsplan 

zum Trainee-Programm 

in den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten 

 

Herrn/Frau  ………………………………………………………… 

wird in der Zeit vom …………………………  bis  ……………………………… 

das 2-jährige Trainee-Programm der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten 

durchlaufen. 

Grundlage dafür ist die Betriebsanweisung 02/2011 über das „Trainee-

Qualifizierungsprogramm in der SHLF“ vom April 2011. 

 

1. Mit dem o. g. Trainee wird folgender Zeitplan vereinbart: 

 

 

Abschnitt Zeitraum Inhalt Ansprechpartner/ 
Vorgesetzter 

 01.01.  
 

Einstellung Leiter Abteilung 1 

 01.01. – 
15.01. 

Einführung in die Strukturen 
und Abläufe der SHLF 

s. o. 

1. Außendienst 01.01. – 
30.08. 

Revier(e) xy 
Sonderbetrieb(e) xy 
 

RevierleiterIn 
Sonderbetriebs-
leiterIn 

2. Abteilungen 
in der Zentrale 

01.09. – 
30.04. 

Sachbearbeitung in den 
Fachabteilungen 2 – 4 
 

Abteilungsleiter 
 

3. Projektarbeit 01.05 – 
31.12. 

Arbeit in abteilungsüber-
greifenden  Projekten 
einschl. in der Service-GmbH 

Projektleiter 
Geschäftsführer 

 31.12. Ende der Trainee-Zeit  



 

2. Folgende Ansprechpartner/Vorgesetzte werden festgelegt: 

 

Allgemeine Fragen   Leiter der Abteilung 1 

 

Fachliche Fragen   Leiter der Försterei 

     Leiter des EWT/JWH 

     Abteilungsleiter 

     Projektleiter 

 

3. Themen der Projektarbeiten 

 

a. …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Die Themen werden in der Regel zu Beginn des 3. Qualifizierungsabschnittes 

festgelegt werden.) 

 

4. Themenschwerpunkte der Fortbildungsveranstaltungen 

 

a - Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit 

- Zeit- und Selbstmanagement 

 

b - Waldbau, Waldarbeit, Technische Produktion 

- Betriebswirtschaft und Controlling 

- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

- Jagd, Waldschutz und Marketing 

- Naturschutz, Öffentlichkeitarbeit, Waldpädagogik 

 

c - Informations-/Kommunikationstechnik,  

- Forstrecht 

 

(Der individuelle Fortbildungsbedarf ergibt sich aus den geführten 

Zielvereinbarungsgesprächen.) 



 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(Ort/Datum) 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(Unterschrift Trainee) 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(Unterschrift Leiter Abteilung 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Anlage 3 

Verfasser  

 

Schleswig-Holsteinische Landesforsten (AöR) 

 

 

 

Befähigungsbericht 

            
  

Vor-, Familien-, Geburtsname/n  Dienstbezeichnung  Geburtsdatum 

  Trainee   

Schwerbehindert        v. H.  

Ausbildungsgebiet    

Ausbildungszeit von     bis   

Fehlzeiten / Tage 

Krankheit       Urlaub 1 unentschuldigt       

 

1 Geistige Eigenschaften  Wertung-
Punkt/e  *) X 

Wertig-
keitszahl = 

Einzel-
ergebnis 
Punkt/e 

 

1.1 Auffassungsgabe 
(Fähigkeit, Sachverhalte und Zusammenhänge systematisch zu 
erfassen, zu analysieren und zu verarbeiten) 

  x 1 =  

1.2 Urteilsvermögen 
(Fähigkeit, Sachverhalte und Probleme folgerichtig zu untersuchen 
und zutreffend zu verarbeiten) 

  x 1 =  

1.3 Lernvermögen   x 1 =  



1.4 Organisatorische Befähigung 
(Fähigkeit, die verfügbaren Hilfsmittel zur Erfüllung der gestellten 
Aufgaben systematisch sinnvoll einzusetzen, rationell zu arbeiten 
und Arbeitstechniken anzuwenden) 

  x 1 =  

1.5 Verantwortungs-/Pflichtbewusstsein, Lernbereitschaft   x 1 =  

1.6 Sprachliche Ausdruckfähigkeit  

 a) mündlich 
(Fähigkeit, Gedanken und Sachverhalte mündlich darzulegen) 

  
 

 
x 

 
1/2 

 
= 

 
  

 b) schriftlich 
(Fähigkeit, Gedanken und Sachverhalte schriftlich und 
orthographisch richtig darzustellen) 

  
 

 
x 

 
1/2 

 
= 

 
  

 

2 Leistungsvermögen 
Physisches und psychisches Vermögen, den Arbeitsanfall zu 
bewältigen und Schwierigkeiten zu überwinden (Energie, Ausdauer, 
Belastbarkeit) 

  x 1 =  

        

3 Soziales Verhalten       

3.1 Verhältnis zu Vorgesetzten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern   x 1 =  

3.2 Umgangsform und Auftreten gegenüber der Bevölkerung   x 1 =  

   

4 Fachkenntnisse und Leistungen  

4.1 Fachliche Kenntnisse   x 2 =  

4.2 Arbeitssorgfalt   x 2 =  

4.3 Arbeitsleistung einschl. Verwertbarkeit   x 2 =  

 Summe                                             

5 Durchschnittspunktzahl 
(Die Durchschnittspunktzahl ergibt sich aus der Summe der 
vorstehenden Einzelergebnisse, geteilt durch die Summe der 
Wertigkeitszahlen)  

  :  =   

 Gesamtnote (Wortlaut)  

   

 

 

  



 

 

6 Besondere Bemerkungen 
(z. B. Neigungen, Beeinträchtigungen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

   

Ort/Datum  Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*Bewertung der Leistungen 

 

Die während der Trainee-Zeit gezeigten Leistungen sind mit folgenden Punktzahlen und den 
sich daraus ergebenen Noten zu bewerten: 

 

1 bis 0 Punkte: ungenügend (6) =  eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, 
dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. 

 

4 bis 2 Punkte: mangelhaft (5) = eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit 
behoben werden können. 

 

7 bis 5 Punkte: ausreichend (4) = eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber 
im ganzen den Anforderungen noch entspricht. 

 

10 bis 8 Punkte:  befriedigend (3) = eine Leistung, die im allgemeinen den 
Anforderungen entspricht 

 

13 bis 11 Punkte: gut (2) =  eine Leistung, die den Anforderungen voll 
entspricht 

 

15 bis 14 Punkte: sehr gut (1) =  eine Leistung, die den Anforderungen in 
besonderem Maße entspricht 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Anlage 4 

 

Musterzeitplan 

 

Abschnitt Zeitraum Inhalt Ansprechpartner 
Vorgesetzter 

 01.02.  
(01.07.) 

Einstellung Leiter Abteilung 1 

 01.02. – 
15.01. 

Einführung in die Strukturen 
und Abläufe der SHLF 

s. o. 

1. Außendienst 01.01. – 
30.08. 

Revier(e) xy 
Sonderbetrieb(e) xy 
 

RevierleiterIn 
Sonderbetriebs-
leiterIn 

2. Abteilungen 
in der Zentrale 

01.09. – 
30.04. 

Sachbearbeitung in den 
Fachabteilungen 2 – 4 
 

Abteilungsleiter 
 

3. Projektarbeit 01.05 – 
31.12. 

Arbeit in abteilungsüber-
greifenden  Projekten 
einschl. in der Service-GmbH 

Projektleiter 
Geschäftsführer 

 31.12. Ende der Trainee-Zeit  

 

 

 

 

 

 

 

 


